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Förderkreis Ehemalige Synagoge 
Weisenheim am Berg e.V. 

 
 

 

Konzertvereinbarung 

zwischen: 
 

Förderkreis Ehemalige Synagoge Weisenheim am Berg e.V. (Veranstalter) 
vertreten durch Bärbel Kregel 

Berliner Straße 6 
67273 Weisenheim am Berg 

Tel.: 06353/8453 
eMail: baerbel.kregel@t-online.de 
 

und       
 

 
 
Veranstaltung:  

  

Mitwirkende:            

 
Datum:    

Ort:    Ehemalige Synagoge 
   Hauptstr.28a, 67273 Weisenheim am Berg 

 
Programm:   
 

 
Dauer:   75 min. ohne Pause / Pause nach Absprache 

 
 
Elektr. Verstärkung: nicht erforderlich 

 
 

Leistungen des Veranstalters: 

- Bereitstellen des Raumes mit Bestuhlung 

- Werbung über verschiedene Kanäle und Pressearbeit 

- Erfüllung der Pflichten des Veranstalters (GEMA, KSK etc.) 

- Organisation von Vorverkauf, Reservierungen und Abendkasse 

- Bereitstellen von je 1 Gästekarte je Künstler nach vorheriger Anmeldung 

- Erstellen und Kopieren des Programmblattes 
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Leistungen des Vertragspartners: 
 stellt für Werbung und Pressearbeit nötiges Material zur Verfügung 
 stellt die Musikfolge für die GEMA und das Programmblatt zur Verfügung 

 unterstützt die Werbung über die Werbekanäle des Vertragspartners 
 führt Veranstaltungen innerhalb von vier Monaten vor und nach dieser 

Veranstaltung im Umkreis von 30 km um Weisenheim am Berg nur nach 
Absprache mit dem Veranstalter durch. 

 

Honorar:  einschließlich Fahrt- und Reisekosten sowie ggfs. USt. Euro 
  (in Worten: Euro ) 

 
Die Zahlung erfolgt nach Leistungserbringung (bitte ankreuzen) 

 per Überweisung auf Konto   IBAN ______________________________ 

     ,  BIC ________________________________ 

        Kontoinhaber_________________________ 

 bar 

Sonstiges: - Von dem Konzert dürfen keine Video- oder Tonaufnahmen 

 gemacht werden. 
 - Der Vertragspartner darf seine CDs vor und nach dem Konzert 

 verkaufen. 
 - Probemöglichkeit am 
 

 - Ansprechpartner von Seiten des Veranstalters: 
  

  
 

 

Für den Veranstalter : 
 

 
Bärbel Kregel, 28.09.2019 Weisenheim 

________________________________________ __________________________ 

Name, Datum, Ort Unterschrift  
 

 
Für den Vertragspartner: 

 
 
 

________________________________________ __________________________ 
Name, Datum, Ort Unterschrift 

 


